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An fra g e b e an tw 0 r tun g 

,des Bundesministers für Finanzen Dro'S c h mit z 

auf die Anfrage der Abgeordneten M eiß 1 und Genossen, 

betreffend Massnahmen zur vollständigen Behebung der Hochwasserschäden 

des Jahres 19650 

=0=-0=0= 

Mit B~z~g auf die Anfrage der.AbgeordnetenMeißl und Genossen, 

Zo 13/J~NR/1966 vom 110 Mai 1966 9 betro Maßnahmen zur_vollständigen.Behe­

bung der' Hochwasserschäden des Jahres 19659 beehre.ich mich.mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Finanzen ist,nur mit der Gewährung von Zu= 

schüssen_an die Länder zur Förderung der.Behebung. der durch die Hochwasser~ 

katastrophen 1965 im privaten Vermögen entstandenen Schäden. befaßt". 

Die Förderung der. Behebung von, Katastrophenschiäden. im privaten .. Ver= 

mögen fällt nach.der.bestehenden.Verfassungs=.,Rechtslage in die Zuständigkeit 

der Länder 0 Um den so zu tre ffenden Maßnahmen der. Länder größere .. Wirksamkei t 

zu verleihen 9 ermöglicht die Dauerregelung des Art.o 11 des Finanzausglei.chs= 

gesetzesin:der Fassung des Bundesgesetzes NI' 0 .287 vom 21 0 September 1965. 

seit 1",Jänner1959 die Gewährung zweckgebundener Zuschüsse an,die,Ländero 

Auf Grund dieser gesetzlichen Ermächtigung wurdEfiden Ländern die ,von,ihnen 

bisher angeforderten 1669 020 Millo S zur Verfügung gestellto " 

. :Weitere 33~,980oooo S stehen noch bereit 9 falls die Länder ihrer be= 

dürfen~ '''·Darübe~ .. hinaus kamen aus der von der Bundesregierung.:'eingeleiteten 

SammJ:ungl'YQn~'Geldspenden 32t020 MilL S an die Länder für deni~gsiulnnjHul; 

Zwec~"r .~,UJtF V~l"t~~l t,lng~' Mi t den von den Ländern zur Verfügung:'g,ftstElltiLtemsMi t­

teln:dü:rfteri~~OO\.bis 350 MilL S für die vorerwähnten Förderungszwecke auf­

gewend~t~~orderi~seiti. Bewertet man die Eigenleistung der Gesehldieten_zur 

Schadensp'e~e})ungi·ntit einem gleichhohen Betrag 9 was . der:< vOll:;,den ".Lällaetlll,-bis­

herriige.ijbtennFördeNlngspraxis annähernd entspricht 9 ergibt sioh,r,e:Utler:;a1ut Geld 

und cge:t~esw~rtet.\.Let;stwng_ bestehende. Gesamtsumme von. mindeS'.tenStl1~<D,telhs~, . 

800.r,MJtlil:i,s·..-nDemgegenüber belief. sich die von den Länderni.zuleuzt;;'·,bekanntge= 

gebene(?$chadensschäuzung ,auf etwa 897 Mill.oSo 

ldeDe~ege~ohtlde~te!Förderungsaufwand ist-umso beacht~~cliePrLä~detm,Uin· 

blick~~bf'id~~~s6nstigen ihnen obliegenden Pflichtaufgabea SQ*oh~idensnändern 

als :a:u<i:h;."demrBund i.:nur , beschränkte finanzielle Möglichkeiten ~(jflfen,·~:st@Aen;" 
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- 2 -

Eine Reaktivierung des Hochwasserschädenfonds'wird nicht'in Er­

wägung gezogen. Die Schadensbehebung im privaten Vermögen ,kann nach ,der 

Bundesverfassung nicht Zweck dieses Fonds seih 'und war es auch,bisher-nichto 

Flir Behebung von Schäden an Einrichtungen des Bundes,fUr welche Zwecke 

der Fonds -in erster Linie geschaffen worden war,-istjetzt-budgetär hin­

reichend vorgesorgto 

Wenn-sich die Anfrage auf Angelegenheiten-der'im,Vermögen des Bundes 

oder der Länder und Gemeinden eingetretenen' Hochwasserschäden 1965 bezieht, 

mUßte sie an die zuständigen Bundesminister bzwo an die Gebietskörper­

schaften gerichtet werdeno 

-0-0-0-
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